
Information zum Postident-Verfahren

Gemäß Geldwäschegesetz müssen Anleger von geschlossen Fonds seit 21. August 2008 identifiziert werden. Die Durch-

führung der Identitätsprüfung kann über das sogenannte Postident-Verfahren der Deutschen Post AG durchgeführt

werden. 

Ablauf des Postident-Verfahrens:

1. Bitte gehen Sie persönlich mit Ihrem gültigen Reisepass oder Personalausweis sowie dem unten beigefügten Coupon

zu einer Postfiliale.

2. Ein Mitarbeiter der Deutschen Post AG überprüft unter Vorlage Ihres Passes bzw. Ausweises Ihre Personalien.

3. Ihre Daten werden dann automatisch per EDV auf ein Postident-Formular übertragen.

4. Sie bestätigen Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift.

5. Das unterschriebene Formular wird (für Sie kostenlos) von der Deutschen Post AG an die CONTI Beteiligungs-

verwaltungs GmbH & Co. KG gesandt.

6. Bitte senden Sie die ausgefüllte und unterzeichnete Eintrittserklärung, sofern uns diese noch nicht vorliegt, zeitgleich an

die CONTI Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co. KG, Paul-Wassermann-Straße 5, 81829 München

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Eintrittserklärung erst annehmen können, wenn wir von der Deutschen Post AG das

Formular über die durchgeführte Prüfung der Identität erhalten haben.
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